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Termine September 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.9.2009 14.9.2009 7.9.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2009 14.9.2009 7.9.2009 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2009 14.9.2009 7.9.2009 

Umsatzsteuer4 10.9.2009 14.9.2009 7.9.2009 
Sozialversicherung5 28.9.2009 entfällt entfällt 

 

Termine Oktober 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.10.2009 15.10.2009 7.10.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.10.2009 15.10.2009 7.10.2009 
Sozialversicherung5 28.10.2009 entfällt entfällt 

 
Termine September 2009 1 
 
Termine Oktober 2009 1 
 
Ist-Versteuerung zum  
1. Juli 2009 erweitert 2 
 
Vorsteuervergütungsverfahren – 
Änderungen ab 1.1.2010 2 
 
Prüfung der Steuernummer  
in einer Rechnung 3 
 
Nachweis über die Überprüfung  
einer Umsatzsteuer-IdNr. 3 
 
Vorsteuerabzug für Treuhänder 4 
 
Öffentlich Einrichtungen sind 
Unternehmer auch bei steuer- 
freier Vermögensverwaltung 4 
 
Ordnungsgemäße Buchführung  
wird durch Zeitreihenvergleich  
nicht erschüttert 5 
 
Kfz-Umrüstungskosten sind in 
Bemessungsgrundlage für 1 %-
Regelung einzubeziehen 5 
 
Lohnsteuerliche Behandlung der 
Mahlzeitengestellung bei 
Auswärtstätigkeit 6 
 
Gemischt veranlasste 
Betriebsveranstaltung 6 
 
Arbeitgeberfinanzierte Beiträge  
an Gruppenunfallversicherungen  
sind Werbungskosten 7 
 
Keine Kürzung des Vorweg- 
abzugs bei Rentnern 7 
 
 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.09.2009 bzw. 26.10.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Ist-Versteuerung zum 1. Juli 2009 erweitert 
 
Einem Unternehmer, auch wenn er buchführungspflichtig ist, wird auf Antrag gestattet, die 
Umsatzsteuer nicht nach vereinbarten (Soll-Versteuerung), sondern nach vereinnahmten Entgelten 
(Ist-Versteuerung) zu berechnen, wenn sein Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 
nicht mehr als 250.000 € betragen hat. Vorteil für den Unternehmer ist, dass er seine Umsätze erst 
bei Eingang versteuern muss. Die Vorsteuer kann er dagegen abziehen, wenn eine ordnungs-
gemäße Rechnung vorliegt, auch wenn diese noch nicht bezahlt ist. 
 
Diese Umsatzgrenze ist zum 1. Juli 2009 auf 500.000 € erhöht worden und gilt bis zum 
31. Dezember 2011 (Bürgerentlastungsgesetz, siehe bereits VP-Newsletter August 2009). Für 
betroffene Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Jahr 2008 nicht mehr als 500.000 € betragen 
hat, gilt allerdings, dass die Umsatzsteuer für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 weiterhin nach 
vereinbarten Entgelten zu berechnen ist. Beim Übergang auf die Ist-Versteuerung ist zu beachten, 
dass alle Umsätze erfasst werden. 
 
Beispiel 
Unternehmer A hatte im Kalenderjahr 2007 einen Gesamtumsatz von 200.000 €. Er konnte deshalb 
für das Kalenderjahr 2008 die Ist-Versteuerung beantragen. Im Kalenderjahr 2008 hatte er einen 
Gesamtumsatz von 300.000 € und muss deshalb für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 zwingend 
die Soll-Versteuerung vornehmen. Auf Antrag kann er ab 1.7.2009 wieder zur Ist-Versteuerung 
übergehen, weil der Gesamtumsatz 2008 die neue Grenze von 500.000 € nicht überschreitet. 
 
 

Vorsteuervergütungsverfahren – Änderungen ab 1.1.2010 
 
Das Verfahren zur Vergütung von in anderen EU-Ländern gezahlter Umsatzsteuer 
(Vorsteuervergütungsverfahren) ändert sich ab 2010. Das Verfahren findet Anwendung, wenn ein 
Unternehmer Rechnungen aus einem EU-ausländischen Staat mit dessen Umsatzsteuer erhält. Ist 
der Unternehmer in diesem Staat nicht für umsatzsteuerliche Zwecke registriert, z.B. weil er dort 
keine Umsätze ausführt, kann er die in der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer des 
anderen Staates nur im Rahmen des Vorsteuervergütungsverfahrens zurückerstattet bekommen. 
Die wesentlichen Änderungen ab 1.1.2010 sind (§§ 18 Abs. 9, 18g UStG und §§ 59, 61 UStDV):  
 

• Das bisherige Papierverfahren wird für die in den EU-Mitgliedstaaten ansässigen 
Unternehmer auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. 

• Die Mindestbeträge für Jahresanträge oder Anträge für den letzten Zeitraum eines 
Kalenderjahres werden von bisher 25 € auf 50 € angehoben. Stellt der Unternehmer einen 
Antrag für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten, muss die Antragssumme 
mindestens 400 € betragen.  

• Dem Vergütungsantrag sind auf elektronischem Wege die entsprechenden Rechnungen 
und Einfuhrbelege in Kopie beizufügen, wenn das Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr 
mindestens 1.000 €, bei Rechnungen über den Bezug von Kraftstoffen mindestens 250 € 
beträgt. In begründeten Einzelfällen kann die Vorlage der Originalrechnungen verlangt 
werden.  
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• Der Vergütungsantrag ist bis spätestens 30.9. (bisher 30.6.) des Folgejahres im 
Mitgliedstaat der Ansässigkeit zu stellen. Damit sind bereits die Jahresanträge 2009 und 
die Anträge für das letzte Quartal 2009 nach den neuen Vorschriften einzureichen. 

• Inländische Unternehmer reichen ihre Anträge nicht mehr direkt beim 
Vergütungsmitgliedstaat, sondern über ein elektronisches Portal beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) ein. Das BZSt prüft die Anträge insbesondere auf Vorliegen der 
Unternehmereigenschaft. Sofern keine Beanstandungen vorliegen, leitet es die Anträge 
über eine elektronische Schnittstelle an den Vergütungsmitgliedstaat weiter, wo dann erst 
die Vorsteuererstattung erfolgt.  

 
 

Prüfung der Steuernummer in einer Rechnung  
 
Ein Unternehmer kann die in Rechnung gestellte Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen 
abziehen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Die 
Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass der Unternehmer eine ordnungsgemäße 
Rechnung besitzt. Insgesamt sind bis zu neun Angaben in einer Rechnung zu prüfen. U. a. 
erforderlich ist, dass die Rechnung die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte 
Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer enthält. 
 
Ein Vorsteuerabzug ist für einen Unternehmer als Leistungsempfänger nicht bereits dann 
ausgeschlossen, wenn dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt noch keine Steuernummer 
zugeteilt wurde und er in seinen Rechnungen die vom Finanzamt ihm gegenüber verwendete 
Kennzeichnung angibt. Dies ergibt sich aus einem Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts 
(v. 20.2.2009, 16 K 311/08, Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. BFH: V B 29/09). Es sei 
einem Unternehmer nicht zuzumuten, sich beim Finanzamt über die Vergabe von Steuernummern 
zu erkundigen. Mit der Vorlage der Gewerbeanmeldung eines Geschäftspartners habe der 
Unternehmer das Zumutbare getan, um sich hinsichtlich des Bestehens des Geschäftspartners zu 
vergewissern.  
 
 

Nachweis über die Überprüfung einer Umsatzsteuer-IdNr. 
 
Die EU-Kommission hat die Zugangsmöglichkeiten für Unternehmer verbessert, die innerge-
meinschaftliche Lieferungen bewirken und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ihrer Kunden 
oder Lieferanten prüfen wollen. Über die Online-Datenbank MIAS sind Anfragen möglich: 
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=DE. 
 
Die in Echtzeit erteilte Bescheinigung dient als Nachweis, dass auf Lieferungen an Unternehmen in 
einem anderen Mitgliedsstaat keine Umsatzsteuer erhoben wurde. Die Bescheinigung entbindet 
den Unternehmer allerdings nicht, zusätzlich die üblichen Prüfungen vorzunehmen. 



 

  

 4

September 

 

Vorsteuerabzug für Treuhänder  
 
A erwarb 1994 als Treuhänder für B ein Gebäude, das A im eigenen Namen aber auf Rechnung 
des B 1995 und 1996 sanierte und ab 1997 umsatzsteuerpflichtig vermietete. Die auf die 
Sanierungskosten entfallenden Vorsteuern machte A geltend. Im Jahr 2002 gab B eine eigene 
Umsatzsteuererklärung für 1995 und 1996 ab und erklärte ebenfalls die Vorsteuern aus den 
Baukosten. 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 18.2.2009, V R 82/07, BFH/NV 2009, S. 1214) verwehrte B den 
Vorsteuerabzug, weil A als Leistungsempfänger in den Rechnungen ausgewiesen und auch nach 
außen gegenüber den leistenden Unternehmern aufgetreten war. Für das Gericht war 
unerheblich, dass A als Treuhänder auf Rechnung des B gehandelt hatte. 
 
 

Öffentliche Einrichtungen sind Unternehmer auch bei 
steuerfreier Vermögensverwaltung 
 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs 
(v. 4.6.2009, C-102/08, DStR 2009, S. 1196) bereits dann Unternehmer im Sinne des 
Umsatzsteuerrechts, wenn sie neben ihren hoheitlichen Aufgaben eine vermögensverwaltende 
Tätigkeit (z. B. durch Vermietung) ausüben. Will ein Mitgliedstaat diese Tätigkeit als eine solche 
behandeln, die der Einrichtung im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegt, so dass die Tätigkeit 
nicht die Unternehmereigenschaft der Einrichtung begründet, muss er dies ausdrücklich regeln. 
An einer solchen ausdrücklichen Regelung fehlt es derzeit in Deutschland. 
 
Des Weiteren hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass öffentliche Einrichtungen bei 
ihren hoheitlichen Tätigkeiten auch dann als Unternehmer gelten, wenn ihre Behandlung als 
Nichtunternehmer größere Wettbewerbsverzerrungen zu ihren eigenen Lasten zur Folge hätte. 
Die Qualifizierung der Einrichtung als Unternehmer setzt nicht eine Wettbewerbsverzerrung zu 
Lasten privater Wettbewerber voraus. Eine Wettbewerbsverzerrung kann vorliegen, wenn die 
Einrichtung hohe Umsatzsteuerbeträge auf Eingangsleistungen nicht als Vorsteuern abziehen 
kann, wenn sie nicht als Unternehmer angesehen wird. 
 
Eine wichtige Folge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist, dass die öffentliche 
Einrichtung ggf. die Umsatzsteuer auf Eingangsleistungen, die sie zur Ausführung ihrer nunmehr 
steuerbaren Ausgangsleistungen verwendet, als Vorsteuern abziehen kann. 
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Ordnungsgemäße Buchführung wird durch Zeitreihen-
vergleich nicht erschüttert 
 
Seit einigen Jahren führt die Finanzverwaltung die Betriebsprüfung „digital“ durch. Die 
Betriebsprüfer können über die elektronisch gespeicherten Daten eines Unternehmens 
unmittelbar Einsicht in die Buchführung ab dem Jahr 2002 nehmen und die Daten mit moderner 
Hard- und Software auf ihre Plausibilität hin prüfen. 
 
Beim sog. Zeitreihenvergleich in der Gastronomie werden Ein- und Verkäufe aller Speisen und 
Getränke wochenweise gegenübergestellt und auf Schwankungen überprüft. Mit dem sog. Chi-
Quadrat-Test wird die Verteilung der Ziffern 0 bis 9 bei den Kasseneinnahmen über einen 
Zeitraum von drei Jahren überprüft. Wenn eine „Lieblingszahl“ häufiger angegeben wird als 
andere, unterstellt die Finanzverwaltung manipulierte Aufzeichnungen. 
 
Ein Finanzamt hatte bei der Prüfung einer Gaststätte im Rahmen des Zeitreihenvergleichs 
Schwankungen festgestellt. Der Chi-Quadrat-Test zeigte keine Auffälligkeiten. Das Finanzamt 
nahm die Schwankungen beim Zeitreihenvergleich neben kleineren Beanstandungen der 
Kassenführung zum Anlass, die Buchführung zu verwerfen und die Einnahmen zu schätzen. 
 
Das Ergebnis eines Zeitreihenvergleichs ist nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln 
(v. 27.1.2009, 6 K 3954/07) nicht geeignet, die Beweiskraft einer ansonsten formell 
ordnungsgemäßen Buchführung zu verwerfen. Einzelne kleinere Beanstandungen bei der 
Kassenführung hielt das Finanzgericht für unwesentlich. Wahrscheinlich wird der 
Bundesfinanzhof abschließend entscheiden müssen, da das Finanzgericht die Revision 
zugelassen hat. 
 
 

Kfz-Umrüstungskosten sind in Bemessungsgrundlage für 
1 %-Regelung einzubeziehen 
 
Stellt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur 
Verfügung, liegt darin ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil (Sachbezug). Für jeden 
Kalendermonat ist der Wert mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der 
Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer 
anzusetzen. Soweit der Arbeitgeber also das Fahrzeug mit Ausstattungen versorgt, die über das 
übliche, mit dem Listenpreis erfasste Maß hinausgehen, sind auch diese als Sonderausstattung 
in die Bemessungsgrundlage der 1 %-Regelung einzubeziehen. 
 
Das Finanzgericht Münster (v. 23.1.2009, 10 K 1666/07, Revision eingelegt, Az. BFH: VI R 12/09) 
entschied, dass eine nachträglich eingebaute Flüssiggasanlage zur Sonderausstattung eines Kfz 
gehört und die Bemessungsgrundlage selbst dann erhöht, wenn dem Arbeitnehmer durch den 
Einbau kein konkreter zusätzlicher Vorteil entsteht. Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 
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Lohnsteuerliche Behandlung der Mahlzeitengestellung bei 
Auswärtstätigkeit 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 19.11.2008, VI R 80/06, DStR 2009, S. 29) hatte entschieden, dass 
Aufwendungen für Mahlzeiten zur Beköstigung von Arbeitnehmern anlässlich einer 
Fortbildungsveranstaltung mit den tatsächlichen Werten und nicht mit den Sachbezugswerten 
anzusetzen sind. Die Sachbezugsverordnung sei nicht anwendbar. 
 
Bei den danach ermittelten steuerlichen Werten ist zu berücksichtigen, dass die Freigrenze für 
Sachbezüge zum Tragen kommt. Außerdem ist zu beachten, dass die Sachbezüge teilweise 
steuerfrei zu belassen sind (hier: Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand). In die Prüfung 
der Freigrenze sind steuerfreie Beträge nicht mit einzubeziehen. 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (v. 13.7.2009, DStR 2009, S. 1536) hat sich dem 
Beschluss angeschlossen, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass weiterhin nach den 
Regelungen in den Lohnsteuer-Richtlinien verfahren werden kann. Entsprechende Beispiele 
verdeutlichen den Unterschied beider Regelungen. 
 
 

Gemischt veranlasste Betriebsveranstaltung  
 
Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene, die gesellschaftlichen 
Charakter haben und bei denen die Teilnahme allen Betriebsangehörigen offen steht (z. B. 
Betriebsausflug, Weihnachtsfeier). Überschreiten die Zuwendungen des Arbeitgebers (z. B. 
Speisen, Getränke, Übernachtungs- und Fahrtkosten) an den einzelnen Arbeitnehmer anlässlich 
einer solchen Betriebsveranstaltung nicht die Freigrenze von 110 €, liegt kein Arbeitslohn vor. 
Enthält eine Betriebsveranstaltung auch Elemente einer sonstigen betrieblichen Veranstaltung 
(gemischt veranlasste Betriebsveranstaltung), müssen die Sachzuwendungen gemäß einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (v. 30.4.2009, VI R 55/07, DStR 2009, S. 1358) auf die 
Veranstaltungselemente aufgeteilt werden. 
 
Im entschiedenen Fall führte ein Arbeitgeber an Bord eines Ausflugsschiffes unter Darreichung 
von Speisen und Getränken eine Betriebsversammlung mit Workshops und Präsentationen 
durch. Abends schloss sich in einem Hotel ein Betriebsfest an. Das Gericht befand, dass die 
Kosten, die nicht leicht und eindeutig der gesellschaftlichen Betriebsveranstaltung oder dem 
betriebsfunktionalen Bereich zugeordnet werden können, im Wege einer sachgerechten 
Schätzung aufzuteilen sind. Als sachgerechter Aufteilungsmaßstab sei dabei grundsätzlich das 
Verhältnis der Zeitanteile der Veranstaltungselemente heranzuziehen. Da der nach diesen 
Grundsätzen ermittelte Wert der Sachzuwendungen anlässlich der gesellschaftlichen 
Betriebsveranstaltung die im Streitjahr 2001 gültige Freigrenze von 200 DM je Arbeitnehmer 
überschritten hatte, waren die gesamten Aufwendungen für die Betriebsveranstaltung dem 
Arbeitslohn hinzuzurechnen und dafür entsprechende Lohnsteuer abzuführen. 
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Arbeitgeberfinanzierte Beiträge an Gruppenunfall-
versicherungen sind Werbungskosten 
 
Ein Arbeitgeber hatte für seine Angestellten eine Gruppenunfallversicherung für berufliche und 
private Unfälle abgeschlossen. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag stand 
ausschließlich dem Arbeitgeber zu. Wie die Beiträge und Versicherungsleistungen zu behandeln 
sind, ergibt sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs (v. 11.12.2008, VI R 9/05, DStR 2009, 
S. 317). Der auf das berufliche Risiko entfallende Teil der Beiträge führt als arbeitgeberseitiger 
Werbungskostenersatz zu Werbungskosten beim Arbeitnehmer. Sie sind erst im Leistungsfall 
abzugsfähig. Lassen sich die Beiträge nicht nach privatem und beruflichem Versicherungsschutz 
aufteilen, kann von einer jeweils hälftigen Zuordnung ausgegangen werden. 
 
Im Leistungsfall führt die Auszahlung der Versicherungssumme an den Arbeitnehmer bei ihm zu 
Arbeitslohn. Die Hinzurechnung ist der Höhe nach begrenzt auf die bis dahin entrichteten, auf 
den Versicherungsschutz des Arbeitnehmers entfallenden Beiträge. Ist die Versicherungssumme 
geringer als die Summe der gezahlten Beiträge, ist auf die ausgezahlte Versicherungssumme 
abzustellen. Durch die Aufrechenbarkeit von Versicherungssumme und früheren Beitrags-
zahlungen kann sich ein steuerpflichtiger Anteil nur insoweit ergeben, als die Beitragszahlungen 
auf die Absicherung des privaten Versicherungsschutzes entfallen sind. Es ist dann zu prüfen, ob 
die Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte gewährt werden kann. 
 
 

Keine Kürzung des Vorwegabzugs bei Rentnern  
 
Vorsorgeaufwendungen (bestimmte Sonderausgaben) sind nur mit durch Gesetz festgelegten 
Höchstbeträgen abzugsfähig. Bei Arbeitnehmern mindern steuerfreie Arbeitgeberanteile zur 
gesetzlichen Rentenversicherung und diesen gleichgestellte Zuschüsse des Arbeitgebers die 
abzugsfähigen Beträge. Unklar war, wie der bei der Beschäftigung eines Beziehers einer 
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung von einem Arbeitgeber zu zahlende 
Rentenversicherungsbeitrag steuerlich zu berücksichtigen ist. Bei diesem Arbeitgeberbeitrag 
handelt es sich um eine Zahlung, zu der der Arbeitgeber aus Gründen der Gleichbehandlung 
verpflichtet ist. Dadurch wird vermieden, dass es für den Arbeitgeber - unter dem Gesichtspunkt 
der Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen - günstiger ist, einen Bezieher einer Altersrente 
zu beschäftigen. Der weiterbeschäftigte Rentner hat aus der Beitragszahlung des Arbeitgebers 
keine rentenrechtlichen Vorteile. 
 
Das Bayerische Landesamt für Steuern (v. 10.11.2008, DStR 2008, S. 2420) verfügte, dass 
dieser Beitrag des Arbeitgebers die anzusetzenden Vorsorgeaufwendungen nicht mindert. 
Bereits vor wenigen Jahren hat der Bundesfinanzhof (v. 14.12.2005, XI R 25/04, BFH/NV 2006, 
S. 1073) entschieden, dass der Vorwegabzug von Vorsorgeaufwendungen nicht zu kürzen ist, 
wenn der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zwar Beiträge zur Rentenversicherung abführt, dieser 
hieraus aber keine Ansprüche erwirbt. 
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Die in dieser Mandanteninformation gegebenen Hinweise können die zugrunde liegenden 
Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, dass Sie vor Entscheidungen Ihren zuständigen Verhülsdonk-
Partner ansprechen. 

 
 
Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
  Tel. Fax E-Mail  

 Berlin 030 2 54 90 10 030 2 54 90 112 berlin@verhuelsdonk.de  

 Chemnitz 0371 38 38 10 0371 30 60 39 chemnitz@verhuelsdonk.de  

 Dresden 0351 8 11 80 30 0351 8 11 80 40 dresden@verhuelsdonk.de  

 Düsseldorf 0211 60 05 54 00 0211 60 05 54 90 duesseldorf@verhuelsdonk.de  

 Hamburg 040 35 52 80 980 040 35 52 80 988 hamburg@verhuelsdonk.de  

 Iserlohn 02371 82 47 17 02371 82 47 47 iserlohn@verhuelsdonk.de  

 Koblenz 0261 3 04 28 0 0261 3 04 28 188 koblenz@verhuelsdonk.de  

 Köln 0221 20 70 00 0221 20 70 022 koeln@verhuelsdonk.de  

 Krefeld 02151 8 53 90 02151 85 39 39 krefeld@verhuelsdonk.de  

 Rostock 0381 24 23 52 1 0381 24 23 52 2 rostock@verhuelsdonk.de  

www.verhuelsdonk.de 
 

mailto:dresden@verhuelsdonk.de

	Termine September 2009
	Termine Oktober 2009
	Ist-Versteuerung zum 1. Juli 2009 erweitert
	Vorsteuervergütungsverfahren – Änderungen ab 1.1.2010
	Prüfung der Steuernummer in einer Rechnung 
	Nachweis über die Überprüfung einer Umsatzsteuer-IdNr.
	Vorsteuerabzug für Treuhänder 
	Öffentliche Einrichtungen sind Unternehmer auch bei steuerfreier Vermögensverwaltung
	Ordnungsgemäße Buchführung wird durch Zeitreihenvergleich nicht erschüttert
	Kfz-Umrüstungskosten sind in Bemessungsgrundlage für 1 %Regelung einzubeziehen

